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(gortfepung.)

lieber bett adgemeineit Steil btefeë Stpmag referiert
,giere ©eEretär 23oog=Segl)er. ©eine Slugführungen laffen
fid) folgenbermafjen zufammenfaffen :

Sag ©efchäftgleben ift in mandjer Beziehung un»
lauter, bie ^Regelung ber mißlichen SSerhältniffe im
SSauwefen ift baljer nur ein Seil ber großen Slufgaben,
weldje bon ber ©efe^gebung auf biefem ©ebiete nod)

Zu löfen finb. Sieben ber SSeEämpfung eigentlich) fdjwinbel*
tjafter Unternehmungen, bie mit Slbfidjt, in betrügerifdjer
SBeife bie 93auljanbwer£er fdjäbigen, joden aber aud)

foldje ÜJiafena^men ber baherigen ©efehgebung üorge»

fe^en werben, bie geeignet finb, ben SBauhanbtoerEer in

gäflen Z" fchüfjen, mo burd) gufäde aller Slrt ein um
oerfdjulbeter ^erluft entfielt.

®er Referent fepbert bie ungünftige itage ber $am
gemerbe mit 9tücEfid)t auf ihre ßatjlungSüer^ältniffe,

bie mangelnbe Sicherheit, bie bielfadhen SSerlufte, bie

berfchiebenen formen beg 93etrugeg, mie fie alle infolge
mangelitber gefe|lid)er 93eftimmungen möglich unb et=

laubt finb unb bie pm Sladjteile ber Baugewerbe unb
ben mit ihnen in Sßerbinbuttg fteljenben geteid)en. —
Slug ber born ®d)Weizerifd)en ©ewerbeberein beram
ftalteten ©nquête, bie 112 Slntworten aug nahezu allen
Kantonen ergab, ift erfidjtlidj, baff bie llebelftänbe fid)
nidjt nur auf wenige Drte unb aud) nid)t nur auf groffe
©täbte befcîjrânïen, baff ferner bag Baugewerbe eine

feljr interEantonale SljätigEeit entwicEelt unb begljalb
audj bie BielgeftaltigEeit ber §hpotIjeEargefehgebung unb
ber Betreibunggformen alg §emmung beg ©efd)äftg=
berEeljrg fiel) äußert. ©ine eibgenöffifdje Siegelung biefer
SDÎaterie erfdjeint baljer burdjaug geboten. Sie lirfacfien
ber je|igert itrife folïen heute nid^t befprodfjeit werben,

fie Eömten aud) nur alg weitereg 93eweigmittel für bie

StotwenbigEeit einer bezüglichen §t)potheEargefe|gebung
bienen. Sagegen muh bemerEt werben, bah hie ©efefp

gebuug auch für normale 3^iten nötig ift, benn bie

Slugwüd)fe im Bauwefen Eommen ftetgfort, wenn aud)

nicht in bem gegenwärtig ju einer wahren Sanbeg=

Ealamität geworbenen ûJîafje, bor. ®er Referent gtbt

einige Beifbiele barüber, wie bie Berhäintffe beg ®elb=

marEteg ungünftig auf ben Baufdjwinbel etnwtrïen, wie

audj in £>ànbwerEerEreifen bie reede Sirbett unb ber

normale Srwerb einem Sagen nach rafd)em ©ewinn

fBlab machte, wie ©efänigEeitgweäjfel, 93ürgfdhaften eine

grohe Stode gefpiett, unb jeigt bie Äonfequenjen btefer
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(Fortsetzung.)

Ueber den allgemeinen Teil dieses Themas referiert
Herr Sekretär Boos-Jegher. Seine Ausführungen lasse»
sich folgendermaßen zusammenfassen:

Das Geschäftsleben ist in mancher Beziehung un-
lauter, die Regelung der mißlichen Verhältnisse im
Bauwesen ist daher nur ein Teil der großen Aufgaben,
welche von der Gesetzgebung auf diesem Gebiete noch

zu lösen sind. Neben der Bekämpfung eigentlich schwinde!-
haster Unternehmungen, die mit Absicht, in betrügerischer
Weise die Bauhandwerker schädigen, sollen aber auch

solche Maßnahmen der daherige'n Gesetzgebung vorge-
sehen werden, die geeignet sind, den Bauhandwerker in

Fällen zu schützen, wo durch Zufälle aller Art ein un-
verschuldeter Verlust entsteht.

Der Referent schildert die ungünstige Lage der Bau-

gewerbe mit Rücksicht auf ihre Zahlungsverhältnisse,

die mangelnde Sicherheit, die vielfachen Verluste, die

verschiedenen Formen des Betruges, wie sie alle infolge
mangelnder gesetzlicher Bestimmungen möglich und er-
laubt sind und die zum Nachteile der Baugewerbe und
den mit ihnen in Verbindung stehenden gereichen. —
Aus der vom Schweizerischen Gewerbeverein veran-
stalteten Enquête, die 112 Antworten aus nahezu allen
Kantonen ergab, ist ersichtlich, daß die Uebelstände sich

nicht nur auf wenige Orte und auch nicht nur aus große
Städte beschränken, daß ferner das Baugewerbe eine

sehr interkantonale Thätigkeit entwickelt und deshalb
auch die Vielgestaltigkeit der Hypothekargesetzgebung und
der Betreibungsformen als Hemmung des Geschäfts-
Verkehrs sich äußert. Eine eidgenössische Regelung dieser

Materie erscheint daher durchaus geboten. Die Ursachen
der jetzigen Krise sollen heute nicht besprochen werden,
sie können auch nur als weiteres Beweismittel für die

Notwendigkeit einer bezüglichen Hypothekargesetzgebung
dienen. Dagegen muß bemerkt werden, daß die Gesetz-

gebung auch für normale Zeiten nötig ist, denn die

Auswüchse im Bauwesen kommen stetsfort, wenn auch

nicht in dem gegenwärtig zu einer wahren Landes-

kalamität gewordenen Maße, vor. Der Referent gibt
einige Beispiele darüber, wie die Verhälmsse des Geld-

Marktes ungünstig auf den Bauschwindel einwirken, wie

auch in Hàndwerkerkreisen die reelle Arbeit und der

normale Erwerb einem Jagen nach raschem Gewinn

Platz machte, wie Gefälligkeitswechsel. Bürgschaften eine

große Rolle gespielt, und zeigt die Konsequenzen dieser
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§anblungen. SSiele fpanbwerEer laffen eg aud) an ber

nötigen ©orgfalt fehlen, Erebitieren gu fdjnell unb gu
hoch, rechnen oberflächlich, [teilen gu [pät unb gu manget»
jjafte ©edjuung.

Sie ©ewerbetreibenben haben fd^on mehrmalg ge»

fud)t, eine gefefeltc^e ©icherftetlung ber ©auforberungen
gu erringen, aber üergeblid), [o 1880 unb 1900 in ©afel,
1889 in' ©djaffhaufen, 1893 in ©t. ©allen. Slud) bei

©eratung beg eibgenöffifcljen ©etreibungg» unb SïonEurg»

gefetjeg war Ifierüon bie ©ebe, würbe aber alg nid)t
gu biefer ©efefjegmaterie geljörenb ; begeidjnet unb bem
Earttonalen ©ect)t überlaff'en. Sin ber Selegiertenoer»
fammlung beg ©djweiger. ©ewerbebereittg in ©larug
1898 [teilte bie ©eftion „©ewerbeüerbanb Zürich" ^n
Slrttrag, ber ©entraloorftanb [ei eingelaben, bafin gu
wirEen, baff bei einer ^Regelung beg eibgenüffifd)en
©runbpfanbred)tg bie @id)erftellung ber imnbwerfer
aufgenommen mürbe. Ser ©ntwurf gu einem [djtoeiger.
6i0ilred)t enthält foldje ©eftimmungen, bie aud) im
allgemeinen öanbegintereffe liegen.

gum ©djluffe toerben nod) bie ©inwenbungen be»

riitjrt, bie namentlich aug ginangfreifen gegen bie ©e=

getting geltenb gemacht toerben, beren Strgumentierung
jebod) nidjt ftichhattig erfcdjeint unb nicht betoei[t, bah
eine ge[e|tid)e ©egelung ber SOtaterie [djäbtid) ober un»
augfitljrbar fei. Sitten Uebelfiänbett toerben auch bie

üorgefdjlagenen ©eftimmungen nidjt abhelfen, aber
mand)eg Eann burcd) fie gebeffert werben. Sen ©etrug
in allen formen gu beEämpfert, bie ehrliche Strbeit unb
ben ©rwerb gu }d)ü|en, müffe eine ber oornehmften
Slufgaben beg ©taateg [ein.

§err Dberridjter fpelmüKer in ©ern referiert hierauf
über ben rechtlichen Seil beg Shetnag. Sag gubertäffigfte
©Sittel gegen ©ertufte ift bie ©argaljlung; allein praE»

tifchfinb bie Ärebitgefchäfte eine ©otwenbigfeit. ©fäljrenb
aber früher burd) ftrengeg ©djulbrecht für SErebitfdmh
geforgt war, ift burch bie Slufhebuttg beg ©chutbüer»
haftg (Slrt. 59 ©unbegoerfaffung üon 1874) unb buret)
bag mitbe ©diulbredjt ber ©erfottalErebit gefd)Wäd)t
worben. Ser ©laubiger muh beghatb beim ©ertragg»
abfd)luh für reale Sicherheit beforgt fein; bag Eann er
[ehr wohl bei benjenigen ©ertragen, bei welchen bie

tobiterteilung, beten ©ebingungett unb Sauer gum

©ertragginhalt gehört, weil ohne befonbere Slbmad)ung
ein ©argefchäft oorliegen würbe, wie beim ®auf, beim
Sarlehen u. f. w.; gang artberg, wo eg bie Statur beg

©efdjäfteg ober gefejjlidje ©eftimmung mit fid) bringen,
bah ein Slrebitgefchäft entfielen muh, wie beim gradjtber»
trag, bei ber ft'ommiffton, bei Sierfdjaben, bei ©tiete unb
©ad)t: bort muh bag ©efefj feibft bafür forgen, bah
bag (ohne ©ertrag gtt ftanbe geEommene) febitgefd)äft
(ohne üertraglidje Abmachung, fonbern) öon ©efefieg
wegen ©dwh genieht. Siefer ©runbfajj war bei ben

gulefjt genannten ©ertragen tängft anerEannt burch ©in»
führung beg ©etentiongredjteg. Sie logifdje ^onfeguettg
führt bagu, in gleicher ©leife wie bei ber @aä)miete bag

Kapital burch bag ©etentiongred)t beg ©ermieterg, refp.
©erpädjterg, fo aud) bei ber ©jerfmiete ©tateriat unb
Strbeit beg ©auhanbtoerEerg gu fdjithen; allein ba beibeg
im |]eitpun£t beg ©inbaueitg in fremben ©runb ©igen»
tum beg ©runbeigentümerg wirb, Eantt eg fid) Ijiet nid)t
um ein ©etentiougred)t hatibeln, fonbern um ein ©echt
mit gleichem wirtfchaftlidjem .Qwecï, bag ift ein ©runb»
pfanbredp. $ur 3eit ber ©inführung beg Obligationen»
reçhtg fehlte bem ©unb bie fü'ompeteng gu einer foldjen
Sicherung ber gorberuttgeu aug bem ©ed)tgberhättnig
beg ©auhanbwerEerg. Seit ber ©erfaffunggreOifion bottt
©obember 1898 ift bie ©djranEe gefallen.

(Sortierung folgt.)

Sie äöagitermetftcr ber ©egirfe ©InnchUieilen-lEBil«
Sflggettburg unb Umgebung haben in ihrer legten ©er»
fammlung, welche am 12. SOiai l. 3. ht ©fit ftattgefunben
hat, befchloffen, ihren werten Ëunben halbjährliche
©edjnunggu [teilen. Siefeg ©orgetjen wirb begrünbet,
wie ber fchweigerifdje ©ewerbeöerein getljan.

'
©leid)»

geitig bringt ber SBagnermeifterberein gur ßemttnig»
nähme, bah ^ eine einheitliche fßreiglifte auf»
geftellt hat, welche bei [amtlichen ÜDtitgliebern gur ©inficht
aufliegt unb nad) weldjer fid) auch bie SJtitglieber gu
richten haben, wenn fie nicht mit ben ©trafparagraphen
in ben Statuten ©eEanntfchaft machen wollen. Ser
ßWecE biefeg ©orgeljeng ift bie ©rhaltung beg gangen
fpanbwerEerftanbeg, wie ja unfere Sanbwirte in ähnlicher
©feife Oorgehen unb bereitg üorgegangen fitib.

ATfJRENS, MASCHINENFABRIK ACT.GES.

VORMALS J.A.HILPERT NÜRNBERG

SÄMTLICHE ARTIKEL® GAS &,WASSER - LEITUNGEN
REICHHALTIGE MUSTERBÜCHER GRATIS.
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Handlungen. Viele Handwerker lassen es auch an der

nötigen Sorgsalt fehlen, kreditieren zu schnell und zu
hoch, rechnen oberflächlich, stellen zu spät und zu mangel-
hafte Rechnung.

Die Gewerbetreibenden haben schon mehrmals ge-
sucht, eine gesetzliche Sicherstellung der Bauforderungen
zu erringen, aber vergeblich, so 1880 und 1900 in Basel,
1889 in Schaffhausen, 1893 in St. Gallen. Auch bei

Beratung des eidgenössischen Betreibungs- und Konkurs-
gesetzes war hiervon die Rede, wurde aber als nicht
zu dieser Gesetzesmaterie gehörend bezeichnet und dem
kantonalen Recht überlassen. An der Delegiertenver-
sammlung des Schweizer. Gewerbevereins in Glarus
1898 stellte die Sektion „Gewerbeverband Zürich" den

Antrag, der Centralvorstand sei eingeladen, dahin zu
wirken, daß bei einer Regelung des eidgenössischen

Grundpfandrechts die Sicherstellung der Handwerker
aufgenommen würde. Der Entwurf zu einem schweizer.
Civilrecht enthält solche Bestimmungen, die auch im
allgemeinen Landesinteresse liegen.

Zum Schlüsse werden noch die Einwendungen be-

rührt, die namentlich aus Finanzkreisen gegen die Re-
gelüng geltend gemacht werden, deren Argumentierung
jedoch nicht stichhaltig erscheint und nicht beweist, daß
eine gesetzliche Regelung der Materie schädlich oder un-
ausführbar sei. Allen Uebelständen werden auch die

vorgeschlagenen Bestimmungen nicht abhelfen, aber
manches kann durch sie gebessert werden. Den Betrug
in allen Formen zu bekämpfen, die ehrliche Arbeit und
den Erwerb zu schützen, müsse eine der vornehmsten
Aufgaben des Staates sein.

Herr Oberrichter Helmüller in Bern referiert hieraus
über den rechtlichen Teil des Themas. Das zuverlässigste
Mittel gegen Verluste ist die Barzahlung; allein prak-
tisch sind die Kreditgeschäfte eine Notwendigkeit. Während
aber früher durch strenges Schuldrecht für Kreditschutz
gesorgt war, ist durch die Aushebung des Schuldner-
Hafts (Art. 59 Bundesverfassung von 1874) und durch
das milde Schuldrecht der Persoualkredit geschwächt
worden. Der Gläubiger muß deshalb beim Vertrags-
abschluß für reale Sicherheit besorgt sein; das kann er
sehr wohl bei denjenigen Verträgen, bei welchen die

Krediterteilung, deren Bedingungen und Dauer zum

Vertragsinhalt gehört, weil ohne besondere Abmachung
ein Bargeschäft vorliegen würde, wie beim Kauf, beim
Darlehen u. s. w.; ganz anders, wo es die Natur des

Geschäftes oder gesetzliche Bestimmung mit sich bringen,
daß ein Kreditgeschäft entstehen muß, wie beim Frachtver-
trag, bei der Kommission, bei Tierschaden, bei Miete und
Pacht: dort muß das Gesetz selbst dafür sorgen, daß
das (ohne Vertrag zu stände gekommene) Kreditgeschäft
(ohne vertragliche Abmachung, sondern) von Gesetzes

wegen Schutz genießt. Dieser Grundsatz war bei den

zuletzt genannten Verträgen längst anerkannt durch Ein-
führung des Retentionsrechtes. Die logische Konsequenz
führt dazu, in gleicher Weise wie bei der Sachmiete das
Kapital durch das Retentionsrecht des Vermieters, resp.
VerPächters, so auch bei der Werkmiete Material und
Arbeit des Bauhandwerkers zu schützen; allein da beides
im Zeitpunkt des Einbauens in fremden Grund Eigen-
tum des Grundeigentümers wird, kann es sich hier nicht
um ein Retentionsrecht handeln, sondern um ein Recht
mit gleichem wirtschaftlichem Zweck, das ist ein Grund-
Pfandrecht. Zur Zeit der Einführung des Obligationen-
rechts fehlte dem Bund die Kompetenz zu einer solchen

Sicherung der Forderungen aus dem Rechtsverhältnis
des Bauhandwerkers. Seit der Versassungsrevision vom
November 1898 ist die Schranke gefallen.

(Fortsetzung folgt.)

Uerbandswesen.
Die Wagnermeister der Bezirke Münchweileil'Wil'

Toggenburg und Umgebung haben in ihrer letzten Ver-
sammlung, welche am 12. Mai l. I. in Wil stattgefunden
hat, beschlossen, ihren werten Kunden halbjährliche
Rechnung zu stellen. Dieses Vorgehen wird begründet,
wie der schweizerische Gewerbeverein gethan.

'
Gleich-

zeitig bringt der Wagnermeisterverein zur Kenntnis-
nähme, daß er eine einheitliche Preisliste auf-
gestellt hat, welche bei sämtlichen Mitgliedern zur Einsicht
aufliegt und nach welcher sich auch die Mitglieder zu
richten haben, wenn sie nicht mit den Strasparagraphen
in den Statuten Bekanntschaft machen wollen. Der
Zweck dieses Vorgehens ist die Erhaltung des ganzen
Handwerkerstandes, wie ja unsere Landwirte in ähnlicher
Weise vorgehen und bereits vorgegangen sind.

ftiMdisâsct-iittlkkik'kgMK üci.scs.
voiââl.kâs-cni àkisens
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